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In eigener Sache

Einladung zur Mitgliederversammlung im Sep-
tember 
Der Flüchtlingsrat NRW lädt alle Interessierten 

und in der Flüchtlingsarbeit Engagierten zur Mit-

gliederversammlung am Mittwoch, 04.09.2024 

von 13.30 bis 18.00 Uhr im Stadtteilzentrum Q1, 

Halbachstraße 1, 44793 Bochum, ein. Karin Zennig 

von Medico International e. V. wird zur aktuellen 

politischen Lage in Pakistan referieren, Barbara 

Esser vom Psychosozialen Zentrum Düsseldorf 

wird über die gesundheitliche Versorgungslage 

traumatisierter Flüchtlinge sprechen. Die Einla-

dung mit der Tagesordnung findet sich auf der 

Website des Flüchtlingsrats NRW. 

Online-Veranstaltungen des Flüchtlingsrats NRW 

im August 2024 

Im August bietet der Flüchtlingsrat NRW wieder 

verschiedene Online-Veranstaltungen an. Für fol-

gende Veranstaltungen werden bereits Anmel-

dungen entgegengenommen: 

 

Online-Austausch: Passbeschaffung, Dienstag, 

13.08.2024, 17:30 – 19:00 Uhr 

 

Online-Austausch: Zugang zum Arbeitsmarkt, 

Mittwoch, 21.08.2024, 17:00 – 18:30 Uhr 

 

Online-AG: Umgang mit Ausländerbehörden, 

Dienstag, 27.08.2024, 17:30 – 19:00 Uhr 

 

Online-Austausch: Asylbewerberleistungen in der 

Praxis, Mittwoch, 28.08.2024, 17:00 – 18:30 Uhr 

 

Detaillierte Beschreibungen der Online-Veranstal-

tungen können der Website des Flüchtlingsrats 

NRW entnommen werden. 

 

 

 

Flüchtlingsrat NRW warnt zum Jahrestag der GFK 

vor Aushöhlung des Flüchtlingsschutzes   

Mit Pressemitteilung vom 26.07.2024 hat der 

Flüchtlingsrat NRW anlässlich des Jahrestags der 

Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) am 

28.07.2024 die Gefährdung des Flüchtlingsschut-

zes durch die Reform des Gemeinsamen Europäi-

schen Asylsystems (GEAS) und Diskussionen über 

die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten 

angemahnt. „Mit dem äußeren Anschein des Be-

kenntnisses zum Flüchtlingsschutz geht eine Ver-

antwortungsverlagerung für die Aufnahme von 

Menschen, die – wie ehemals die Opfer des Natio-

nalsozialismus – auf der Flucht vor Verfolgung 

sind, einher“, kritisiert Birgit Naujoks, Geschäfts-

führerin des Flüchtlingsrats NRW. „Solche Pläne 

sind mit dem Geist der GFK in keiner Weise verein-

bar!“ Zudem erstarken in Deutschland rechte Po-

sitionen in den Debatten um Migration und Asyl, 

denn auch demokratische Parteien bedienen sich 

zunehmend dieser in der Hoffnung auf Wahler-

folge. Naujoks betont, dass insbesondere in 

Deutschland Maßstab politischen Denkens und 

Handelns die auf den grauenhaften Erfahrungen 

von Kriegen und Unrechtsregime beruhenden 

nach dem zweiten Weltkrieg festgeschriebenen 

Werte und Normen sein müssen. Sie fordert die 

nordrhein-westfälische Landesregierung auf, den 

Schutz von Verfolgten als wesentlichen Bestand-

teil einer offenen und demokratischen Gesell-

schaft zu verteidigen und zu stärken. 

 

Flüchtlingsrat NRW zu Fragen der (Arbeits-

markt)Integration 

Im Rahmen eines Interviews im „Morgenecho“ 

auf WDR 5 am 04.07.2024 wies Birgit Naujoks, Ge-

schäftsführerin des Flüchtlingsrats NRW, auf prak-

tische Probleme, mit denen sich Flüchtlinge beim 

Besuch von Integrationskursen vor dem Einstieg in 

https://www.frnrw.de/top/vortraege-in-bochum-zur-politischen-lage-in-pakistan-und-zur-gesundheitlichen-versorgung-traumatisierter-fluechtlinge.html
https://www.frnrw.de/ehrenamt-initiativen/aktuelle-veranstaltungen-und-schulungen.html
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Pressemitteilungen/20240726_PM_Jahrestag_GFK___Fluechtlingsschutz_bewahren.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/In_eigener_Sache/20240704_WDR_5_Morgenecho_Interview_Naujoks.mp3


 
4 

 
 

 
 
 
https://www.facebook.com/FluechtlingsratNRW/     

den Arbeitsmarkt konfrontiert sehen, hin, darun-

ter insbesondere fehlende Kursplätze. Es sei je-

doch wichtig, vor der Aufnahme einer Beschäfti-

gung die Sprache zu erlernen. Die Bezahlkarte für 

geflüchtete Menschen kritisierte Naujoks als „dis-

kriminierendes Sanktionsinstrument“, da sie er-

hebliche Einschränkungen der Lebensführung mit 

sich bringe. Ähnlich wie im Jahr 2015 reagiere man 

auch jetzt auf die gestiegenen Flüchtlingszahlen 

mit gesetzlichen Restriktionen zur vermeintlichen 

Begrenzung der Zuwanderung.  

 

 
 
 

Mitarbeiterin Verwaltung/Buchhaltung gesucht 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist beim Flücht-
lingsrat NRW die Stelle einer „Mitarbeiterin für 
Verwaltung und Buchhaltung“ zu besetzen. Zu den 
Aufgaben gehören u. a. die selbständige Bearbei-
tung und Pflege der Finanz- und Nebenbuchhal-
tung des Vereins sowie die Verwaltung von Dritt-
mitteln und die Erstellung von Haushaltsplänen 
für Fördermittelgeberinnen. Die weiteren Aufga-
ben und Voraussetzungen sind der Stellenaus-
schreibung zu entnehmen. Es handelt sich um 
eine Teilzeitstelle mit 19,5 Stunden pro Woche. 
Die Stelle ist zunächst befristet. Eine Kurzbewer-
bung (Anschreiben und Lebenslauf) kann bis zum 
05.08.2024 an die E-Mailadresse nau-
joks@frnrw.de gesendet werden. 

Aus aktuellem Anlass 

OVG NRW: Keine erhebliche Gefahr für Zivilbe-
völkerung in Syrien durch Bürgerkrieg 
Das Oberverwaltungsgericht (OVG) NRW hat mit 
Urteil vom 16.07.2024 (Az.: 14 A 2847/19.A) die 
Klage eines Syrers aus der Provinz Hasaka auf sub-
sidiären Schutz mit der Begründung abgelehnt, 
dass Zivilpersonen in Syrien keine ernsthafte, indi-
viduelle Bedrohung ihres Lebens oder ihrer kör-
perlichen Unversehrtheit infolge willkürlicher Ge-
walt im Bürgerkrieg mehr droht. Im vorliegenden 
Fall hatte das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) den Asylantrag des Klägers, 
der 2014 nach Deutschland eingereist war, abge-
lehnt, weil er zuvor in Österreich wegen „Perso-
nenschleusens“ zu einer mehrjährigen Haftstrafe 
verurteilt worden war. Das gegen die Ablehnung 
angerufene VG Münster verpflichtete das BAMF, 
dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft zuzuerken-
nen, u. a. da zurückkehrende Syrerinnen allein we-
gen ihrer Asylantragstellung im westlichen Aus-
land flüchtlingsrelevante Verfolgung erleiden wür-
den und das syrische Regime zudem Männern un-
terstelle, dass sie sich durch das Verlassen des 
Landes dem Militärdienst entzogen und sich 
dadurch bei ihnen eine oppositionelle Gesinnung 
offenbart habe. Die vom Kläger begangene Straf-
tat bewertete das VG als nicht so schwerwiegend. 

Auf Berufung des BAMF hat der 14. Senat des OVG 
das Urteil nun abgeändert und die Klage abgewie-
sen. Der Senat begründet dies damit, dass dem 
Kläger in Syrien keine politische Verfolgung drohe 
und er aufgrund seiner Straftaten von der Flücht-
lingseigenschaft ausgeschlossen sei. Auch die Zu-
erkennung des subsidiären Schutzes hat der Senat 
abgelehnt, da die Gewalt in Syrien, insbesondere 
in der Provinz Hasaka, kein solches Niveau mehr 
erreiche, dass Zivilpersonen wahrscheinlich getö-
tet oder verletzt werden würden. Der Kläger sei 
zudem aufgrund seiner Straftaten auch von die-
sem Schutz ausgeschlossen. Aus einem Artikel des 
Mediendienst Integration vom 25.07.2024 geht 
hervor, dass durch das Urteil der subsidiäre Schutz 
für Syrerinnen generell infrage gestellt werden 
könnte. Zwar betreffe das Urteil den spezifischen 
Fall und habe keine präzedenzielle Wirkung für an-
dere Gerichte in Deutschland, da dem Betroffenen 
der subsidiäre Schutz wegen seiner Straftaten ver-
weigert wurde. Dennoch könne das Urteil laut 
Asylrechtsanwalt Matthias Lehnert dazu führen, 
dass andere Gerichte und das BAMF den Schutz-
status von Syrerinnen infrage stellen. In diesem 
Fall würden sie Lehnert zufolge aufgrund der kata-
strophalen Menschenrechtslage in Syrien zumin-

https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Stellenanzeigen/202407_Stellenausschreibung_Verwaltung.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Stellenanzeigen/202407_Stellenausschreibung_Verwaltung.pdf
https://www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/39_240725/14-A-2847_19_A.pdf
https://mediendienst-integration.de/artikel/kein-subsidiaerer-schutz-mehr-fuer-syrer.html
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dest ein Abschiebungsverbot erhalten. Jenny Flei-
scher, Fachanwältin für Migrationsrecht, weist da-
rauf hin, dass eine solche Herabstufung des 
Schutzstatus für die bereits in Deutschland leben-
den Syrerinnen starke Auswirkungen haben 
könnte, beispielsweise Einschränkungen bei der 
Einbürgerung. Die Rechtsanwältinnen betonen, 
dass das Urteil und die damit verbundene Debatte 
zudem zu großer Unsicherheit unter den Syrerin-
nen in Deutschland führe. Birgit Naujoks, Ge-
schäftsführerin des Flüchtlingsrats NRW, kriti-
sierte im Rahmen eines Beitrags von RTL West 
vom 23.07.2024, dass das Urteil nicht die aktuelle 
Lage in Syrien widerspiegle. Sie hoffe, dass das 
OVG-Urteil keinen Einfluss auf die Entscheidungs-
praxis des BAMF haben wird und die Obergerichte 
anderer Bundesländer diesem Urteil nicht folgen 
werden. Statements des Flüchtlingsrats NRW zu 
dem Urteil werden auch in einem Artikel der NRZ 
vom 23.07.2024 sowie in einem Artikel des WDR 
und einem Artikel der Tagesschau, beide vom 
24.07.2024, aufgegriffen. 
 
SG Hamburg kippt pauschale Bargeldgrenze der 
Bezahlkarte 
Pro Asyl und die Gesellschaft für Freiheitsrechte 
(GFF) haben laut einer Pressemitteilung vom 
24.07.2024 gemeinsam mit einer schutzsuchen-
den Familie vor dem Sozialgericht (SG) Hamburg 
einen wichtigen Teilerfolg gegen die restriktiven 
Beschränkungen der Bezahlkarte erzielt. So hat 
das SG am 18.07.2024 (Az.: S 7 AY 410/24 ER) ent-
schieden, dass die pauschale Festsetzung des Bar-
geldbetrages auf 50 Euro ohne Berücksichtigung 
der persönlichen und örtlichen Umstände der Be-
troffenen rechtswidrig sei. Der betroffenen Fami-
lie, die in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Ham-
burg wohnt, steht seit Einführung der Bezahlkarte 
pauschal ein Bargeldbetrag von 110 Euro zur Ver-
fügung. Dieser sei für die schwangere Antragstel-
lerin, ihr Kleinkind und ihren Mann nicht ausrei-
chend, um die nötigen Einkäufe zu tätigen, die 
Bargeld erfordern. Das Gericht stellte klar, dass 
jede Einschränkung des Bargeldbetrags individuell 
begründet und abgewogen werden müsse und 
sprach der Familie zunächst eine Summe von 

knapp 270 Euro pro Monat in bar zu. Der Beschluss 
zeigt laut Pro Asyl und GFF, dass die Einführung ei-
ner Bezahlkarte mit Bargeldbeschränkungen für 
die Kommunen nicht zu einer Verwaltungsverein-
fachung führen, sondern den Verwaltungsauf-
wand sogar erhöhen werde, da der Barbetrag je-
weils im Einzelfall festgelegt werden müsse. Aktu-
ell würden die Organisationen mit weiteren Kla-
gen darauf abzielen, die Einführung der restriktiv 
ausgestalteten Bezahlkarte zu stoppen. 
 
Situation von Romnja im Kosovo  
Das Roma Antidiscrimination Network (RAN) hat 
am 23.07.2024 einen Artikel zur Lage von Romnja 
im Kosovo veröffentlicht. Der Kosovo gilt seit 2015 
in Deutschland als „sicheres Herkunftsland“. 
Schon damals hätten Menschenrechtsorganisatio-
nen betont, dass Romnja im Kosovo struktureller 
Diskriminierung und fehlendem staatlichen Schutz 
vor rassistischen Übergriffen ausgesetzt seien. 
Heute sei die Situation von Romnja laut RAN aller-
dings aufgrund des Konflikts zwischen Serbien und 
dem Kosovo noch unsicherer als 2015, da sie oft 
verdächtigt würden, die serbische Seite zu unter-
stützen. Grund dafür sei u. a., dass Romnja im Ko-
sovo häufig in den serbischen Gemeinden leben 
würden, weil ihnen dort weniger Gefahr drohe. 
Die falsche Unterstellung, Romnja seien Kollabo-
rateurinnen der Serbinnen, sei auch der zentrale 
Hintergrund der ethnischen Säuberung gegen 
Romnja nach dem Kosovokrieg 1999 gewesen. Im 
Artikel wird das Beispiel einer kürzlich aus dem Ko-
sovo nach Deutschland geflohenen Romnja-Fami-
lie angeführt, deren Asylanträge als offensichtlich 
unbegründet abgelehnt worden seien, obwohl sie 
von Bedrohung und Verfolgung durch die kosova-
rischen Behörden berichtet habe. Diese sollen ihr 
unterstellt haben, an einer Demonstration der 
serbischen Minderheit im Kosovo teilgenommen 
und dabei die kosovarische Polizei sowie militäri-
sche Truppen unter Leitung der NATO mit Steinen 
angegriffen zu haben. Der Bericht der Bundesre-
gierung zur Situation im Kosovo (Stand: 
15.03.2024) basiere auf der kosovarischen Verfas-
sung, die Minderheitenrechte garantiere, diese 

https://www.rtl.de/cms/ovg-zivilisten-in-syrien-nicht-mehr-bedroht-bekommen-bald-syrer-schwerer-einen-aufenthaltstitel-in-deutschland-5092221.html
https://www.nrz.de/politik/article406859842/gericht-findet-syrien-sicher-das-heisst-es-fuer-abschiebungen.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/urteil-ovg-nrw-syrer-keine-buergerkriegsbedingte-gefahr-zivilbevoelkerung-100.html
https://www.tagesschau.de/inland/regional/nordrheinwestfalen/wdr-urteil-aufenthaltstitel-fuer-syrer-kuenftig-schwerer-zu-bekommen-100.html
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/etappensieg-im-eilverfahren-gegen-restriktive-bezahlkarte-pro-asyl-und-gff-unterstuetzen-klagende-familie/
https://freiheitsrechte.org/uploads/documents/Soziale-Teilhabe/Bezahlkarte/Beschluss-SG-Hamburg-Bezahlkarte.pdf?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Etappensieg%20im%20Eilverfahren%20gegen%20restriktive%20Bezahlkarte%3A%20PRO%20ASYL%20und%20GFF%20unterst%C3%BCtzen%20klagende%20Familie&utm_campaign=PE_2024_07_24_mit%20GFF_Sozialgericht_hh_bezahlkarte
https://ran.eu.com/kein-sicherer-herkunftsstaat-fur-roma-zur-aktuellen-lage-im-kosovo/
https://dserver.bundestag.de/btd/20/107/2010750.pdf
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aber kaum umsetze. Auch werde die Sicherheits-
lage trotz der weiterhin notwendigen Präsenz in-
ternationaler Organisationen wie KFOR, UNMIK 
und EULEX als stabil beschrieben. Menschen-
rechtsorganisationen würden fordern, Romnja als 

besonders schutzwürdige Gruppe anzuerkennen 
und die Einstufung des Kosovo als „sicheres Her-
kunftsland“ zu überdenken. 

Europa 

Migrationsforum in Tripolis  
Laut einem Artikel der Jungen Welt vom 
22.07.2024 haben am 17.07.2024 Vertreterinnen 
europäischer und afrikanischer Länder zum Trans-
mediterranen Migration Forums in der libyschen 
Hauptstadt Tripolis zusammengefunden, um die 
Schaffung einer „strategischen Zusammenarbeit“ 
im Bereich der „irregulären Einwanderung“ zu dis-
kutieren. Der libysche Innenminister Imad Trabelsi 
habe die Dringlichkeit einer Lösung dieses „Prob-
lems“ betont. Im Artikel wird die Bedeutung Liby-
ens als wichtigem Abfahrtsort für Flüchtlinge und 
Wanderarbeiterinnen aus Afrika, die über das Mit-
telmeer nach Europa gelangen wollen, betont. 
Aufgrund der zunehmenden Abschottung der EU 
würden mittlerweile allerdings viele von ihnen Li-
byen und auch andere nordafrikanische Länder 
nicht mehr verlassen können und daher dort ver-
bleiben. Der libysche Regierungschef Abdelhamid 
Dbeibah habe im Rahmen des Forums von einer 
moralischen Verantwortung gegenüber diesen 
Menschen gesprochen und hervorgehoben, dass 
die „Migrationskrise“ in den Herkunftsländern ge-
löst werden müsse, etwa durch Entwicklungspro-
jekte. Das Forbes Magazins berichtete am 
12.07.2024, dass Imad Trabelsi im Vorfeld des Fo-
rums betont habe, dass Libyen nicht länger „den 
Preis“ für die Anwesenheit „irregulärer“ Migran-
tinnen in Libyen zahlen werde. Zudem habe er er-
klärt, dass Libyen auf dem bevorstehenden Trans-
mediterranen Migration Forum seine Verantwor-
tung für das Migrationsmanagement in der Region 
gegenüber den Delegierten verschiedener euro-
päischer Nationen sowie der Europäische Union 
verdeutlichen wolle. Laut Forbes Magazin erhält 
die libysche Küstenwache (LCG) seit Jahren Aus-
rüstungen und Schulungen im Wert von mehreren 
Millionen Dollar jährlich von der EU. Durch diese 

Hilfe sollen offiziell die Migration gemanagt und 
Todesfälle auf See verhindert werden, die Unter-
stützung werde aber von Menschenrechtsorgani-
sationen oft als Strategie zur Verhinderung „irre-
gulärer Migration“ nach Europa gesehen. Die Or-
ganisationen kritisieren die EU für diese Praxis, da 
die LCG aus verschiedenen kriminellen und Miliz-
gruppen bestehe, die Menschen misshandeln und 
missbrauchen würden.  
 
Aktuelles zur Seenotrettung 
Das Migazin berichtete am 10.07.2024, dass die 
„Sea-Eye 4“ laut eigenen Angaben am 07.07 und 
08.07.2024 innerhalb von 24 Stunden in fünf Eins-
ätzen, teilweise unterstützt von der Initiative 
Resqship mit dem Segelschiff „Nadir“, 231 Men-
schen auf dem Mittelmeer gerettet und danach 
den ihr von den italienischen Behörden zugewie-
senen, weit entfernten, Hafen von Genua angelau-
fen habe. Für die An- und Abreise nach Genua 
habe die Crew der „Sea Eye 4“ ganze sechs Tage 
einplanen müssen. Bereits in der Woche vom 
01.07.2024 war nach Angaben des Migazin der 
„Humanity 1“ nach Rettungseinsätzen mit Bari ein 
1.100 Kilometer entfernter Hafen zugewiesen 
worden. Die „Humanity 1“ habe bei drei Einsätzen 
im Mittelmeer insgesamt 291 Menschen aus See-
not befreit, darunter mehr als 100 Minderjährige, 
darunter Kleinkinder sowie Babys und schwangere 
Frauen. Neben der Zuweisung entfernter Häfen 
behindere auch die regelmäßige Festsetzung von 
Schiffen die Seenotrettung. So sei die „Louise Mi-
chel“, das Seenotrettungsschiff des Graffiti-Künst-
lers Banksy, von den italienischen Behörden in der 
Woche vom 01.07.2024 für 20 Tage festgesetzt 
worden. Zuvor habe das Schiff laut Angaben der 
Betreiberinnen mehr als 30 Flüchtlinge aus Seenot 
befreit und auf der Mittelmeerinsel Lampedusa an 

https://www.jungewelt.de/artikel/480008.migration-migrationsgipfel-im-libyschen-tripolis.html
https://www.forbes.com/sites/freylindsay/2024/07/12/libyan-minister-speaks-on-migration-ahead-of-forum-with-eu-partners/
https://www.migazin.de/2024/07/10/hunderte-gefluechtete-aus-seenot-gerettet-dutzende-tote/
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Land gebracht. Eigentlich sei der „Louise Michel“ 
der entfernt liegende Hafen der sizilianischen 
Stadt Pozzallo zugewiesen worden. Nachdem die 
Crew wegen des vorhergesagten schlechten Wet-
ters Kurs auf Lampedusa genommen und letztlich 

auch die Erlaubnis zum Anlegen erhalten habe, sei 
ihr von den italienischen Behörden vorgeworfen 
worden, Anweisungen missachtet zu haben.

Deutschland

Zivilgesellschaftliche Forderungen für die gesetz-
liche Umsetzung der GEAS-Reform in Deutsch-
land 
In einem Statement vom 16.07.2024 haben zivil-
gesellschaftliche Organisationen, die sich für ge-
flüchtete Menschen in rechtlichen, aufnahmebe-
zogenen, sozialen, medizinischen und therapeuti-
schen Belangen einsetzen, darunter die Landes-
flüchtlingsräte und Pro Asyl, ihre Forderungen zur 
gesetzlichen Umsetzung der Reform des Gemein-
samen Europäischen Asylsystems (GEAS) in 
Deutschland vorgestellt. Die unterzeichnenden 
Organisationen kritisieren die Reform als Ver-
schärfung des europäischen Asylrechts, die den 
Schutz für Flüchtlinge in der EU gefährde. Sie for-
dern die Bundesregierung auf, bei der Umsetzung 
der Reform die Menschenrechte zu wahren. Wich-
tige Punkte für die gesetzliche Umsetzung in 
Deutschland seien ein starkes Menschenrechts-
Monitoring, die Identifizierung und der Schutz vul-
nerabler Gruppen, faire und sorgfältige Asylver-
fahren, eine unabhängige und durchgängige Asyl-
verfahrensberatung, die Stärkung des Rechts-
schutzes, die Vermeidung von Inhaftierung 
schutzsuchender Menschen, der Schutz und die 
Unterstützung von Kindern sowie eine menschen-
würdige Aufnahme. Die Organisationen betonen, 
dass zudem eine ausreichende Finanzierung für 
die Umsetzung der Reform notwendig sei. Der 
Deutsche Bundestag hat am 22.07.2024 den aktu-
ellen Reformstand des GEAS veröffentlicht. Dar-
aus geht hervor, dass bis zur Anwendung der im 
Juni 2024 in Kraft getretenen Rechtsakte des Mig-
rations- und Asylpakets zur Reform des Gemeinsa-
men Europäischen Asylsystems (GEAS) ab Mitte 
2026 noch nationale Anpassungen nötig sind. Bis 
zum 12.12.2024 müssen die Mitgliedstaaten auf 
Grundlage eines gemeinsamen Umsetzungsplans 

der EU-Kommission nationale Umsetzungspläne 
ausarbeiten, wobei erste Entwürfe bereits bis Ok-
tober 2024 vorgelegt werden sollen. Zudem wird 
in dem Dokument auf die neue EuGH-Rechtspre-
chung und deren Folgen zur EU-weiten Bindungs-
wirkung von Flüchtlingsschutz hingewiesen. Der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte im Juni 
2024 über die Bindungswirkung des Flüchtlings-
schutzes eines EU-Mitgliedstaats im Asyl- und 
Auslieferungsverfahren eines anderen Mitglied-
staats entschieden und eine strikte Bindungswir-
kung im Auslieferungsverfahren festgestellt, was 
Anpassungen der deutschen Rechtslage erfordert. 
Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat 
eine Stellungnahme (Stand: Juli 2024) zur bevor-
stehenden Einrichtung eines unabhängigen Moni-
toring-Mechanismus im GEAS veröffentlicht. Die-
ser Mechanismus soll die Einhaltung von Unions- 
und Völkerrecht während des Asylverfahrens si-
cherstellen, insbesondere den Zugang zum Asyl-
verfahren, das Non-Refoulement-Verbot und die 
Berücksichtigung des Kindeswohls. Aus Sicht des 
Instituts sollte im Umsetzungsgesetz enthalten 
sein, welche unabhängige Akteurin das Monito-
ring übernimmt. Diese solle mit umfassenden 
Kompetenzen ausgestattet werden, so u. a. Zu-
gang zu Orten des Screenings und zu Informatio-
nen. Zudem solle das Monitoring alle Teilbereiche 
des Grenzverfahrens abdecken, um Menschen-
rechtsverletzungen vorzubeugen und ggf. zu ahn-
den. Das Institut spricht sich auch dafür aus, dass 
die Überwachungsakteurin jährlich Berichte und 
Empfehlungen an den Deutschen Bundestag ab-
gibt und dieser dazu Stellung bezieht, da nur so 
eine umfassende politische Auseinandersetzung 
mit den Empfehlungen des Mechanismus gewähr-
leistet sei. 
 

https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/EU-Fluechtlingspolitik/20240718_Zivilgesellschaftliche_Prioritaeten_fuer_die_gesetzliche_Umsetzung_der_GEAS-Reform_in_Deutschland_final.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Asylverfahren/20240723_EU-Sachstand-Reformstand-des-GEAS-und-neue-EuGH-Rechtsprechung-Fluechtlingsschutz_frei.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/der-unabhaengige-monitoring-mechanismus-im-reformierten-gemeinsamen-europaeischen-asylsystem-geas
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Kritik an Einsparungen im Bereich Migration und 
Flucht im Haushalt 2025 
Die taz berichtete am 11.07.2024 zum geplanten 
Haushalt 2025 des Bundesinnenministeriums, der 
laut Regierungskreisen rund 13,75 Milliarden Euro 
betragen soll, was einem Anstieg von ca. 400 Mil-
lionen Euro zum aktuellen Innen-Etat entspreche. 
Allerdings solle es zu Einsparungen im Bereich 
Migration und Flucht in Deutschland kommen. Be-
sonders betroffen seien die Integrationskurse, de-
ren Budget von 1,1 Milliarden Euro auf 500 Millio-
nen Euro im Jahr 2025 reduziert werden soll. Das 
Innenministerium scheine mit einigen Projekten in 
diesem Bereich unzufrieden zu sein und wolle die 
gesamte Struktur der Integrationskurse einer 
gründlicheren Überprüfung unterziehen. Zur Be-
gründung der Einsparungen habe die Bundesre-
gierung angeführt, dass sie mit einem Rückgang 
der Migrationszahlen rechne und aufgrund der 
bislang hohen Aufnahmezahlen von Ukrainerin-
nen auf zusätzliche Gelder von der EU-Kommis-
sion hoffe.  Kritik an den Einsparungen im Migrati-
ons- und Fluchtbereich komme vor allem von der 
Gruppe Die Linke. Deren innenpolitische Spreche-
rin, Clara Bünger, habe davor gewarnt, bei den In-
tegrationskursen zu sparen, da Sprachkurse ent-
scheidend dafür seien, dass Flüchtlinge sich 
schnell integrieren und am Erwerbsleben teilneh-
men können. Kürzungen in diesem Bereich wür-
den lediglich zu höheren Folgekosten an anderer 
Stelle führen. Wie die taz berichtete, wolle das In-
nenministerium auch das Aufnahmeprogramm für 
gefährdete Afghaninnen, das Innenministerin 
Nancy Faeser 2022 zusammen mit Außenministe-
rin Annalena Baerbock nach der Machtübernahme 
der Taliban ins Leben gerufen hatte, nicht weiter 
finanzieren. Noch offene Fälle sollten abgeschlos-
sen werden, aber für neue Zusagen werde das In-
nenministerium künftig keine Mittel mehr bereit-
stellen. Das Auswärtige Amt hingegen habe er-
klärt, dass es keine Pläne gebe, das Programm ein-
zustellen. Es sei auf die gesamte Legislaturperiode 
ausgelegt und werde derzeit lediglich überprüft. 
Bünger kommentierte gegenüber der taz: „Das ist 
ein schäbiger Vertrauensbruch und ein Triumph 

für die politische Rechte, die immer die Beendi-
gung des Aufnahmeprogramms gefordert hat.“ Sie 
habe zudem betont, dass die Aufnahme von Af-
ghaninnen keine großherzige Geste sei, die man 
einfach aufgeben könne. Auch Pro Asyl hat in ei-
nem Artikel vom 17.07.2024 vor Kürzungen im 
Bundeshaushalt, vor allem im Bereich der Teil-
habe von Flüchtlingen, gewarnt. Frühzeitige Inves-
titionen in qualitativ hochwertige Sprach- und In-
tegrationskurse seien entscheidend für eine of-
fene und inklusive Gesellschaft. Pro Asyl fordert 
Zugang zu Sprachkursen für alle Flüchtlinge von 
Anfang an, um Ankommen und Teilhabe zu er-
möglichen. Problematisch sei zudem, dass die 
Ausgaben für die Migrations- oder Asylverfahrens-
beratung im Haushalt 2025 unverändert bleiben 
sollen, da schon jetzt zu wenig Geld vorhanden 
sei, um eine flächendeckende Beratung zu ge-
währleisten. Gleichzeitig warnt Pro Asyl vor Quali-
tätsverlusten durch die geplante Beschleunigung 
von Asylverfahren. Zudem kritisiert die Organisa-
tion, dass mehr Gelder in die Abwehr von Flücht-
lingen fließen sollen, während Mittel zur Bekämp-
fung von Fluchtursachen in den Herkunftsländern 
gekürzt würden. Dies gefährde Projekte, die vom 
Auswärtigen Amt und vom Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) mitfinanziert werden und unverzichtbar für 
die Versorgung der Menschen vor Ort seien. Der 
Paritätische Gesamtverband hat am 24.07.2024 
eine Übersicht zu den relevanten Haushaltstiteln 
sowie den bundesgeförderten Programmen veröf-
fentlicht.  
 
Bundeskanzler für Asylentscheidungen durch KI  
Laut einem Artikel des Migazin vom 09.07.2024 
hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz für den Einsatz 
von Künstlicher Intelligenz (KI) bei Asylentschei-
dungen zur Entlastung der Behörden ausgespro-
chen. So habe er nach einem Besuch des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in 
Nürnberg am 08.07.2024 geäußert, dass KI dazu 
beitragen könne, „dass wir Routineentscheidun-
gen schnell und trotzdem mit großer Qualität tref-
fen können“. Zudem habe Scholz betont, dass zur 

https://taz.de/Starke-Kuerzung-bei-Integrationskursen/!6023095/
https://www.proasyl.de/news/der-anti-integrationshaushalt-der-ampel-regierung/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/haushalt-2025-auswirkungen-im-bereich-flucht-und-migration-sowie-aenderungen-im-migrationsrecht-durch-die-wachstumsinitative/
https://www.migazin.de/2024/07/09/bamf-besuch-scholz-asylentscheidungen-kuenstliche-intelligenz-vorbereitung/
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Beschleunigung der Verfahren Asylanträge und Er-
stanhörungen bereits in den Erstaufnahmeein-
richtungen der Länder stattfinden sollten und 
nicht wie bislang häufig erst nach der Verteilung 
der Flüchtlinge auf die einzelnen Kommunen. 

Auch habe er schnellere Verwaltungsgerichtsver-
fahren gefordert, die bundesweit das Tempo von 
Rheinland-Pfalz erreichen sollten, wo Asylge-
richtsverfahren in weniger als sechs Monaten ab-
geschlossen würden. Der bundesweite Durch-
schnitt liege bei 20 Monate 

 

Rechtsprechung und Erlasse

EGMR: Menschenrechtswidrige Inhaftierung 
während Asylverfahren auf Zypern 
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR) hat in zwei Urteilen vom 02.07.2024 (Az.: 
63076/19 und Az.: 24607/20) festgestellt, dass Zy-
pern die Rechte von zwei Schutzsuchenden aus 
Art. 5 EMRK (Recht auf Freiheit) verletzt hat, da 
ihnen nicht die Möglichkeit gegeben wurde, die 
Rechtmäßigkeit ihrer Inhaftierung schnell und ef-
fektiv überprüfen zu lassen. Beide Antragsteller 
wurden mit dem Vorwurf der Mitgliedschaft in 
terroristischen oder kriminellen Organisationen 
aus Gründen des Schutzes der nationalen Sicher-
heit auf Zypern inhaftiert. Die Antragsteller legten 
mehrfach Klage (Petition auf Erlass eines Habeas 
Corpus) vor dem Obersten Gerichtshof zur Über-
prüfung der Rechtmäßigkeit ihrer Haft mit dem 
Argument ein, dass die Asylverfahrensrichtlinie 
(2013/32/EU) eine Inhaftierung nur so lange auto-
risiere, bis die Behörden festgestellt hätten, ob 
eine Sicherheitsbedrohung von ihnen ausgehe, im 
Fall der Antragsteller jedoch keine Schritte unter-
nommen worden seien, um dies zu überprüfen. Im 
ersten Fall erfolgte die Entlassung des Betroffenen 
aus der Haft nach neun Monaten, im zweiten Fall 
nach über zwei Jahren. Der EGMR stellte fest, dass 
darin ein Verstoß gegen Artikel 5 Abs. 4 EMRK 
liegt. Dem Antragsteller im ersten Fall muss Zy-
pern innerhalb von drei Monaten nach Rechts-
kraft des Urteils 2.000 EUR und dem Antragsteller 
im zweiten Fall 10.000 EUR als Entschädigung zah-
len. 
 
 
 
 

BGH: Ergänzungen und Änderungen zum Haftan-
trag müssen der Betroffenen mitgeteilt werden 
Mit Beschluss vom 11.06.2024 (Az.: XIII ZB 49/21) 
hat der Bundesgerichtshof (BGH) zur Abschie-
bungshaft festgestellt, dass einer Antragstellerin 
vor ihrer gerichtlichen Anhörung wesentliche Er-
gänzungen und Änderungen des Haftantrages in 
geeigneter Weise mitgeteilt und, falls erforderlich, 
übersetzt werden müssen. Im vorliegenden Fall 
hatte eine Vertrauensperson des in Abschiebungs-
haft befindlichen Betroffenen einen Antrag auf 
Haftaufhebung gestellt, da die Haftanordnung un-
ter Verletzung von Verfahrensrechten des Be-
troffenen, nämlich seines Anspruchs auf rechtli-
ches Gehör, ergangen sei, was zur Fehlerhaftigkeit 
der Anhörung und entsprechender Rechtswidrig-
keit der Haft geführt habe. Dieser war vor dem 
Amtsgericht Passau und dem Landgericht Passau 
erfolglos. Der BGH hat in seinem Beschluss nun 
eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Ge-
hör und damit die Rechtswidrigkeit der Haft fest-
gestellt, da der Betroffene über wesentliche 
Gründe für die beabsichtige Haftdauer nicht zu-
treffend unterrichtet wurde. Er führt aus, dass Be-
troffenen vor der gerichtlichen Anhörung eine Ab-
lichtung des Haftantrags auszuhändigen und er-
forderlichenfalls mündlich zu übersetzen ist. Dies 
ist im Protokoll der Anhörung oder in anderer 
Weise in der Akte zu dokumentieren. 
 
BSG: Rechtmäßigkeit der Leistungskürzung nach § 
1a Abs. 7 AsylbLG  
Das Bundessozialgericht (BSG) hat sich am 
25.07.2024 in zwei Verfahren mit Leistungskür-
zungen nach § 1a Abs. 7 AsylbLG bei Gestatteten 
bzw. vollziehbar Ausreisepflichtigen ohne Dul-
dung nach Dublin-Unzulässigkeitsbescheid und 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-234514%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-234514%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-234516%22]}
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Abschiebung_und_Ausreise/20240722_59-21_BGH_vom_11-6-24.pdf
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Abschiebungsanordnung beschäftigt. Im ersten 
Verfahren (Az.: B 8 AY 7/23 R) handelte es sich um 
eine nigerianische Staatsangehörige, deren Asyl-
antrag das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) als unzulässig ablehnte, nachdem die 
Niederlande ihre Zuständigkeit im Dublin-Verfah-
ren anerkannt hatten. Mit Ablauf der Überstel-
lungsfrist ging die Zuständigkeit allerdings auf 
Deutschland über. Ihre Klage auf höhere Leistun-
gen statt der ihr während ihres Aufenthalts in ei-
ner Aufnahmeeinrichtung im Landkreis Schwein-
furt gewährten gekürzten Leistungen gemäß § 1a 
Abs. 7 AsylbLG in Verbindung mit § 1a Abs. 1 
AsylbLG wurde vom Sozialgericht (SG) Würzburg 
abgewiesen. Jedoch wurde der Berufung vom Bay-
erischen Landessozialgericht (LG) stattgegeben, 
da kein pflichtwidriges Verhalten der Antragstelle-
rin vorlegen habe und zudem spätestens mit Ab-
lauf der Überstellungsfrist der Anspruchsein-
schränkung die Grundlage entzogen sei. Die gegen 
diese Entscheidung gerichtete Revision des Land-
kreises Schweinfurt hat das BSG nun abgewiesen 
und entschieden, dass die Leistungskürzung nach 
Ablauf der Überstellungsfrist und damit dem 
Übergang ins nationale Asylverfahren unzulässig 
ist. Die Einschränkung der Leistungen erfordert 
eine Abschiebungsanordnung des BAMF, die je-
doch im nationalen Verfahren nach Ablauf der 
Überstellungsfrist nicht mehr greift. Im zweiten 
Verfahren (Az.: B 8 AY 6/23 R) scheiterte die für 
März 2022 geplante Dublin-Überstellung des af-
ghanischen Antragstellers nach Rumänien, da das 
Land aufgrund des Ukrainekriegs Dublin-Überstel-
lungen ablehnte. Auch in diesem Fall wies das SG 
Würzburg die Klage auf höhere als die ihm gemäß 
§ 1a Absatz 7 AsylbLG in Verbindung mit § 1a Ab-
satz 1 AsylbLG bewilligten Sachleistungen ab. Das 
Bayrische LSG gab seiner Berufung statt, weil es 
auch in diesem Fall an einem pflichtwidrigen Ver-
halten fehle. Das BSG stellte fest, dass der Antrag-
steller, bei dem die Überstellungsfrist noch nicht 
abgelaufen war, dem Anwendungsbereich der 
Aufnahmerichtlinie (Richtlinie 2013/33/EU) unter-
fällt. Das Gericht hat das Verfahren ausgesetzt 
und dem EuGH u. a. die Frage zur Vorabentschei-
dung vorgelegt, ob die nationale Regelung, die nur 

Unterkunft, Ernährung, Körper- und Gesundheits-
pflege sowie ggf. Kleidung und Haushaltswaren 
vorsieht, das Mindestniveau nach Artikel 17 Ab-
satz 2 und 5 der Aufnahmerichtlinie gewährt.  
 
VG Magdeburg: Abschiebungsverbot wegen 
mangelnder medizinischer Versorgung in Kasach-
stan 
Das Verwaltungsgericht (VG) Magdeburg hat mit 
Urteil vom 24.04.2024 (Az.: 3 A 391/21 MD) ent-
schieden, dass für die Klägerin wegen mangelnder 
medizinischer Versorgung in Kasachstan ein Ab-
schiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 7 Satz 1 Auf-
enthG vorliegt. Die u. a. an Diabetes, hypersensib-
ler Herzerkrankung und Herzinsuffizienz leidende 
kasachische Klägerin wandte sich gegen die ableh-
nende Entscheidung des BAMF auf Feststellung ei-
nes Abschiebungsverbots und argumentierte, 
dass sie sich aufgrund finanzieller Einschränkun-
gen die notwendige medizinische Behandlung in 
Kasachstan nicht leisten könne. Das VG Magde-
burg stellte fest, dass der Klägerin bei einer Rück-
kehr nach Kasachstan eine erhebliche Gefahr für 
Leib und Leben drohe, da sich ihre Erkrankungen 
dort verschlimmern und lebensbedrohlich werden 
könnten. In Kasachstan gebe es zwar medizinische 
Versorgung in dringenden Fällen und für chroni-
sche Erkrankungen, jedoch seien Zuzahlungen und 
inoffizielle Zahlungen oft erforderlich. Daher sei 
ein großer Teil der Bevölkerung, insbesondere 
Rentnerinnen, von der Versorgung ausgeschlos-
sen. Auch würden für komplexe Behandlungen oft 
die notwendigen Medikamente fehlen. Die Kläge-
rin sei aufgrund ihres Alters und Gesundheitszu-
standes nicht mehr erwerbsfähig und erhalte nur 
eine geringe Grundrente. Auch ihre Familienange-
hörigen in Deutschland könnten sie nicht ausrei-
chend finanziell unterstützen. Somit sei eine Fi-
nanzierung der Behandlungskosten in Kasachstan 
nicht möglich.  
 
Neue Anwendungshinweise zu § 25a AufenthG 
Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration (MKJFGFI) 
NRW hat am 26.06.2024 neue Anwendungshin-
weise zu § 25a AufenthG  (Aufenthaltsgewährung 

https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Verhandlungen/DE/2024/2024_07_25_B_08_AY_7_23_R.html
https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Verhandlungen/DE/2024/2024_07_25_B_08_AY_6_23_R.html
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/NJRE001578957
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/Aufenthalt/20240702____25a_AufenthG_Anwendungshinweise.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/Aufenthalt/20240702____25a_AufenthG_Anwendungshinweise.pdf
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bei gut integrierten Jugendlichen und jungen Voll-
jährigen) veröffentlicht. Die Ausländerbehörden 
werden angehalten, diese aktiv zu nutzen, um vor-
handene Spielräume zu identifizieren und diese 
konsequent im Sinne der Antragstellerinnen aus-
zuschöpfen. Das Projekt Q der GGUA hat am 
12.07.2024 eine fachliche Zusammenfassung und 
Einordnung zu den Anwendungshinweisen veröf-
fentlicht. In den neuen Anwendungshinweisen 
wird u. a. klargestellt, dass das Duldungserforder-
nis erfüllt ist, wenn die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für eine Duldung erfüllt sind, auch wenn keine 
Duldungsbescheinigung vorliegt. Dies gilt auch für 
die Anrechnung als Voraufenthaltszeit. Zudem 
soll, falls die 12-monatige Vorduldungszeit zum 
Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht erfüllt ist, 
die Erteilung einer Ermessensduldung nach § 60a 
Abs. 2 S. 3 AufenthG zur Überbrückung geprüft 
und das Ermessen regelmäßig zugunsten der Be-
troffenen ausgeübt werden. Zudem wird darauf 
hingewiesen, dass kurzfristige Unterbrechungen 
(bis zu drei Monate) des Inlandaufenthaltes, auch 
im Duldungsstatus, unschädlich, aber nicht auf die 
Voraufenthaltszeit anrechenbar sind. Als anre-
chenbarer Schulbesuch für das Erfordernis der 
dreijährigen Schulbesuchszeit gelten auch der Be-
such von Vorbereitungsklassen und Förderschulen 
sowie Volkshochschulkursen zum nachträglichen 
Erwerb von Schulabschlüssen. In atypischen Fällen 
sind Abweichungen von der dreijährigen Schulbe-
suchszeit möglich, maximal um ein Schulhalbjahr, 
insbesondere bei überdurchschnittlichen Leistun-
gen oder unverschuldet verzögertem Bildungszu-
gang nach Zuweisung in die Aufnahmekommune. 

Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass bei 
Ersterteilung im Jugendlichen- oder Heranwach-
sendenalter grundsätzlich eine größere Unsicher-
heit hinsichtlich der Prognose des Integrationser-
folgs in Kauf genommen werden kann. Ein erfolg-
reicher Schulbesuch oder das Erreichen eines 
Schulabschlusses begründen in der Regel eine po-
sitive Integrationsprognose, sind jedoch nicht al-
lein ausschlaggebend. 
 
SH: Unzumutbarkeit der Passbeschaffung für af-
ghanische Staatsangehörige in Deutschland 
Das Sozialministerium Schleswig-Holstein hat am 
24.07.2024 eine Rundmail zur Situation afghani-
scher Staatsangehöriger in Deutschland versandt, 
der zu entnehmen ist, dass trotz der Möglichkeit, 
Pässe über die afghanische Botschaft in Berlin zu 
verlängern oder zu beantragen, die Passbeschaf-
fung aufgrund der unsicheren Lage in Afghanistan 
und der praktischen Hindernisse unzumutbar 
bleibe. Obwohl es theoretisch möglich sei, einen 
afghanischen Nationalpass über die afghanischen 
Auslandsvertretungen im Iran und in Pakistan zu 
erhalten, bleibe das Sozialministerium bei seiner 
Auffassung aus dem Erlass vom 02.05.2022 (Az.: IV 
208 – 292-14/2015-376/2015-UV-31861/2022) 
die besage, dass die Passbeschaffung für afghani-
sche Staatsangehörige, die sich in Deutschland 
aufhalten, aufgrund der fortbestehenden prakti-
schen Unmöglichkeit der Passausstellung durch 
die afghanische Botschaft in Deutschland und der 
unvorhersehbaren Lageentwicklung in Afghanis-
tan nicht zumutbar sei. 

Zahlen und Statistik 

Asylgeschäftsstatistik des BAMF für Juni 2024  
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge  
(BAMF) hat am 05.07.2024 die Asylgeschäftsstatis-
tik für Juni 2024 veröffentlicht. Daraus geht hervor, 
dass im letzten Monat insgesamt 18.338 Asylan-
träge gestellt wurden, davon 16.773 Erstanträge 
und 1.565 Folgeanträge. Die Zahl der Asylerstan-
träge sank damit gegenüber dem Vormonat Mai um 
2,7 % und im Vergleich zum Vorjahresmonat um 

27,7 %. Hauptherkunftsländer waren Syrien mit 
5.163 Erstanträgen (-2,2 % im Vergleich zum Vor-
monat), Afghanistan mit 3.177 Erstanträgen (Vor-
monat: +8,2 %) und die Türkei mit 1.928 Erstanträ-
gen (Vormonat: +2,8 %). Im Juni 2024 wurden die 
Asylverfahren von 26.108 Personen (23.772 Erst- 
und 2.336 Folgeanträge) vom Bundesamt entschie-
den. Die (unbereinigte) Gesamtschutzquote lag im 

https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Aufenthalt/25a_AufenthG_Zusammenfassung_und_Einordnung_Erlass_26.06.2024.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Aufenthalt/25a_AufenthG_Zusammenfassung_und_Einordnung_Erlass_26.06.2024.pdf
https://www.frsh.de/artikel/msjfsig-sh-un-zumutbarkeit-der-passbeschaffung-fuer-in-deutschland-aufhaeltige-afghanische-staatsangehoerige
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuelle-zahlen-juni-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuelle-zahlen-juni-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Zeitraum Januar bis Juni bei 47,0 %, was einer Ab-
nahme um 4,6 Prozentpunkte im Vergleich zum 
Vorjahreswert entspricht. Für Syrien mit 52.961 
Entscheidungen lag die Gesamtschutzquote bei 
84,4 %, für Afghanistan mit 23.248 Entscheidungen 
bei 77,1 % und für die Türkei mit 21.326 Entschei-
dungen bei 9,2 %.   
 
Kleine Anfrage zur Asylverfahrensdauer  
Einer Antwort der Bundesregierung (Drucksache: 
20/12124) vom 27.06.2024 auf eine Kleine Anfrage 
Abgeordneter der Gruppe Die Linke sind ergän-
zende Informationen zur Asylstatistik für das Jahr 
2023 und aktuelle Daten mit dem Schwerpunkt 
Asylverfahrensdauer zu entnehmen. Daraus geht u. 
a. hervor, dass die durchschnittliche Verfahrens-
dauer bis zu einer behördlichen Entscheidung im 
Jahr 2023 6,8 Monate betragen hat (Erstanträge 6,7 
und Folgeanträge 7,2 Monate). Am längsten dau-
erte eine Entscheidung in Monaten bei Schutzsu-
chenden aus Nigeria (17,2), dem Senegal (12,7) und 
dem Iran (11,0). Die kürzeste Bearbeitungszeit wie-
sen Asylverfahren Schutzsuchender aus Mon-
tenegro (2,7), Moldau (2,7) und Serbien (2,8 Mo-
nate) auf. Die durchschnittliche Dauer bis zu einer 

unanfechtbaren Entscheidung (rechts- oder be-
standskräftig) betrug 18,5 Monate (Erstanträge: 
durchschnittlich 18,5 Monate; Folgeanträge: 18,9 
Monate). In Dublin-Verfahren lag die durchschnitt-
liche Bearbeitungsdauer bis zu einer behördlichen 
Entscheidung bei 3,1 Monaten. Nach dem Über-
gang in das nationale Verfahren betrug die Bearbei-
tungsdauer bis zu einer behördlichen Entscheidung 
durchschnittlich 14,2 Monate. Widerrufsverfahren 
dauerten im Durchschnitt 19,1 Monate. Im Jahr 
2024 betrug die durchschnittlich Verfahrensdauer 
bis zum 30.04.2024 7,4 Monate (7,5 Monate für 
Erst- und 6,6 Monate für Folgeanträge). Die längste 
Bearbeitungszeit zeigte sich dabei für Antragstelle-
rinnen aus dem Iran (13,1), Irak (11,2) und Somalia 
(11,1 Monate), die kürzeste für Schutzsuchende aus 
Montenegro (1,6), Moldau (1,7) und dem Kosovo 
(2,1 Monate). Die durchschnittliche Bearbeitungs-
dauer bis zu einer behördlichen Entscheidung in 
Dublin-Verfahren lag für diesen Zeitraum bei 3,0 
Monaten. Eine behördliche Entscheidung erging bei 
Übergang in das nationale Verfahren nach durch-
schnittlich 12,2 Monaten. Widerrufsverfahren 
wurde im Durchschnitt innerhalb von 28,1 Monaten 
bearbeitet.

Materialien 

Jahresbericht 2023 des Deutschen Instituts für 
Menschenrechte 
Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat sei-
nen Jahresbericht 2023 (Stand: Juni 2024) heraus-
gegeben, in dem sich die Autorinnen mit unter-
schiedlichen Schwerpunktthemen im Bereich 
Menschenrechte, darunter auch dem Flüchtlings-
recht, befassen. In einem Kapitel (S. 44) beschäfti-
gen sich die Autorinnen ausführlicher mit dem 
Thema EU-Flüchtlingsrecht, kritisieren die jüngs-
ten Entwicklungen und Reformen im Gemeinsa-
men Europäischen Asylsystem (GEAS) und spre-
chen Empfehlungen aus. Zudem verschärfe in 
Deutschland das Rückführungsverbesserungsge-
setz die Situation Schutzsuchender weiter und wi-
derspreche verfassungs- und völkerrechtlichen 

Verpflichtungen. Es greife in das Recht auf Unver-
letzlichkeit der Wohnung, das Persönlichkeits-
recht und das Recht auf Freiheit ein.  
 
OECD-Bericht zum Stand der Integration in 
Deutschland 
Die OECD (Organization for Economic Co-opera-
tion and Development) hat ihren Bericht „Stand 
der Integration von Eingewanderten – Deutsch-
land“ (Stand: Juni 2024) veröffentlicht. Daraus 
geht hervor, dass Deutschland erhebliche Fort-
schritte bei der Integration von Migrantinnen ge-
macht habe, gleichwohl weiterhin Herausforde-
rungen bestehen würden, insbesondere im Be-
reich der sozialen Integration und Chancengleich-
heit auf dem Arbeitsmarkt und im Bildungswesen. 
Positiv bewerten die Autorinnen des Berichts die 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/121/2012124.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Zahlen_und_Fakten/20240701_Institut_fuer_Menschenrechte_Jahresbericht_2023.pdf
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/migration/Immigrant%20Integration%20Germany_de.pdf
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Sprachförderung durch Integrationskurse. Aller-
dings gebe es für Asylsuchende, denen diese Kurse 
ebenfalls offenstehen sollten, immer noch einen 
Mangel an Plätzen. Mit einer Erwerbstätigen-
quote der Einwanderungsbevölkerung von etwa 
70 Prozent für das Jahr 2022 habe Deutschland 
bessere Ergebnisse als die meisten EU-Vergleichs-
länder erzielt. Benachteiligt auf dem Arbeitsmarkt 
seien vor allem eingewanderte Frauen, insbeson-
dere Mütter mit kleinen Kindern. Auch der Anteil 
niedrig qualifizierter Personen aus dem Ausland 
sei eine Herausforderung. 
 
Analyse zur Arbeitsmarktintegration von Flücht-
lingen aus Syrien und Irak 
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) hat am 23.07.2024 eine Analyse zur 
Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen aus Sy-
rien und dem Irak veröffentlicht. Für die Analyse 
wurden auf Basis der PASS-Befragung (Panel „Ar-
beitsmarkt und soziale Sicherung“) zwei aufeinan-
derfolgende Flüchtlingskohorten miteinander ver-
glichen und von 2016 bis 2022 beobachtet. Die 
erste untersuchte Kohorte besteht aus syrischen 
und irakischen Flüchtlingen, die zwischen Juli 2014 
und Juni 2016 erstmals SGB-II-Leistungen bezogen 
haben, in der zweiten Kohorte lag der Einstieg in 
den Leistungsbezug zwischen Juli 2016 und Juni 
2018. Die Ergebnisse zeigen, dass die spätere Ko-
horte seltener über Schul- und Berufsabschlüsse 
verfüge, jedoch mit der früheren Kohorte ver-
gleichbare Deutschkenntnisse habe. Trotz der Un-
terschiede hinsichtlich der Schul- und Berufsab-
schlüsse sei die Arbeitsmarktintegration für beide 
Kohorten positiv verlaufen. Sie hätten zwischen 
2016 und 2022 ihre Erwerbsbeteiligung erhöhen 
und ihre Hilfebedürftigkeit reduzieren können. 
Die Corona-Pandemie habe die Fortschritte nicht 
dauerhaft abgebremst, denn der positive Trend 
habe sich nach einer Verlangsamung in den Jahren 
2020/2021 im Jahr 2022 verstärkt fortgesetzt. 
 
Ausarbeitung zum Lagebericht Irak  
Der Flüchtlingsrat Niedersachsen hat am 
08.07.2024 eine Ausarbeitung von Christiane 

Maurer zum aktuellen Lagebericht des Auswärti-
gen Amts zu Irak (Stand 04/2024) unter besonde-
rer Berücksichtigung der Lage der Jesidinnen ver-
öffentlicht, in der auch Informationen zur spezifi-
schen Lage der Jesidinnen aus dem BAMF Länder-
report 68 (Stand: 01.04.2024) miteinbezogen wer-
den.  
 
BafF Versorgungsbericht 2024 
Der BAfF e. V., ein Dachverband von 48 Psychoso-
zialen Zentren (PSZ) für geflüchtete Menschen, 
hat am 20.06.2024 seinen neuesten Versorgungs-
bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass 
große Versorgungslücken bestehen. Um auf die 
Bedarfe schutzsuchender Menschen angemessen 
reagieren zu können, fordert die BAfF u. a. diskri-
minierungsfreie Teilhabemöglichkeiten geflüchte-
ter Menschen in allen gesellschaftlichen Berei-
chen, eine Krankenkassenkarte für alle geflüchte-
ten Personen von Anfang an in allen Bundeslän-
dern sowie die Verstetigung bedarfsgerechter Hil-
fen für Überlebende von Flucht und Gewalt durch 
die PSZ über eine flächendeckende und nachhal-
tige Finanzierung von Bund und Ländern.  
 
Publikation zur Reform des AGG 
Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat am 
23.07.2024 eine Publikation „Das Antidiskriminie-
rungsrecht in der Kritik internationaler Menschen-
rechtsgremien“ veröffentlicht, in der aufgezeigt 
wird, in welchen Bereichen das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) reformiert werden 
sollte. Anhand von Vorschlägen und Empfehlun-
gen der UN-Fachausschüsse wird aufzeigt, wie der 
Diskriminierungsschutz gestärkt und ausgeweitet 
werden kann, damit das AGG alle Menschen in al-
len Lebensbereichen vor Diskriminierung schützt 
und die Durchsetzung ihres Rechts auf Gleichbe-
handlung sichert. 
 
Videos zum Schutz vor Menschenhandel  
Das Projekt Safety Net hat Videos zum Thema 
Menschenhandel und Ausbeutung veröffentlicht. 
Für Fachkräfte gibt es Trainingsvideos zum Schutz 
vor Menschenhandel und Ausbeutung in den Be-

https://www.iab-forum.de/syrische-und-irakische-gefluechtete-erfolge-bei-der-arbeitsmarktintegration-wurden-durch-die-pandemie-nur-kurz-unterbrochen/
https://www.nds-fluerat.org/59888/aktuelles/neuer-lagebericht-irak-keine-perspektiven-fuer-ezidinnen/
https://fragdenstaat.de/dokumente/sammlung/18-lageberichte-des-auswartigen-amts/
https://www.ecoi.net/en/file/local/2108860/laenderreport-68-Irak.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2108860/laenderreport-68-Irak.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Besonders_Schutzbeduerftige/20240716_Psychosozialer_Versorgungsbericht.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Themen_a-Z/Besonders_Schutzbeduerftige/20240716_Psychosozialer_Versorgungsbericht.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/das-antidiskriminierungsrecht-in-der-kritik-internationaler-menschenrechtsgremien
https://www.rescue.org/de/projekt/schutz-teilhabe/safety-net
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reichen Unterkunftsvermittlung, Arbeitsvermitt-
lung und Bildungsbereich. Zudem stehen Sensibi-

lisierungsvideos über Menschenhandel und Aus-
beutung für potentiell Betroffene auf Deutsch, 
Englisch, Ukrainisch und Russisch zur Verfügung.  

 

Termine 

Gedenkfeier: Mouhamed Lamine Dramé, 08.08.2024, 17.00 Uhr, Justice for Mouhamed, Ort: Kurt-Piehl-Platz 
Dortmund, Informationen hier. 

Online-Austausch: Passbeschaffung, 13.08.2024, 17.30 – 19.00 Uhr, Flüchtlingsrat NRW, Informationen und 
Anmeldung bis zum 11.08.2024 hier. 

Fortbildung: Training zur psychosozialen Unterstützung geflüchteter Kinder und Familien, 15.08. 9.00 Uhr 
bis 16.08.2024 17.00 Uhr, Multikulturelles Forum e.V., Ort: Friedensplatz 7, 44135 Dortmund, Informationen 
und Anmeldung hier. 

Festival: Fest der Vielen, 16.08. – 17.08.2024, Zentrum für Kultur Hochfeld, Ort: Rheinpark Duisburg, Infor-
mationen hier.  

Online-Austausch: Zugang zum Arbeitsmarkt, 21.08.2024, 17.00 – 18.30 Uhr, Flüchtlingsrat NRW, Informa-
tionen und Anmeldung bis zum 19.08.2024 hier. 

Online-AG: Umgang mit Ausländerbehörden, 27.08.2024, 17.30 – 19.00 Uhr, Flüchtlingsrat NRW, Informa-
tionen und Anmeldung bis zum 25.08.2024 hier. 

Online-Impulsvortrag: Adoleszente Entwicklung im Kontext von Fluchterfahrungen, 27.08.2024, 18.00 – 
20.00 Uhr, Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft e.V., Informationen und Anmeldung hier. 

Online-Austausch: Asylbewerberleistungen in der Praxis, 28.08.2024, 17.00 – 18.30 Uhr, Flüchtlingsrat 
NRW, Informationen und Anmeldung bis zum 26.08.2024 hier. 

Mitgliederversammlung und Vorträge: Politische Lage in Pakistan & Gesundheitliche Versorgung trauma-
tisierter Flüchtlinge, 04.09.2024, 13:30 – 18.00 Uhr, Flüchtlingsrat NRW, Ort: Stadtteilzentrum Q1, Halbach-
str. 1, Bochum, Informationen hier. 

Basis-Workshop: Umgang mit geflüchteten Frauen*, die geschlechtsspezifische / sexualisierte Gewalt er-
lebt haben, 05.09.2024, 10.00 – 17.00 Uhr, Dachverband der autonomen Frauenberatungsstellen NRW e.V., 
Ort: Beginenhof Essen, Goethestr. 63-65, Informationen und Anmeldung hier. 

Fachtag: Die weichen Stellen, 06.09.2024, 8.00 – 16:30 Uhr, Refugio Münster, Ort: Fürstenberghaus, Dom-
platz 20 – 22, 48143 Münster, Informationen hier. 

Seminar: Vom Ende des Migrationshintergrunds, 06.09. 17.00 Uhr bis 08.09.2024 15.00 Uhr, Friedrich-Ebert-
Stiftung, Ort: Hotel am Stadtpark Hilden, Informationen und Anmeldung hier. 

Online-Workshop: Sensibilisierung Rassismus und Diskriminierung in pädagogischen Kontexten, 
11.09.2024, 9.00 – 13.00 Uhr, Landesverband der Musikschulen in NRW, Informationen und Anmeldung hier. 

https://justice4mouhamed.org/gedenkfeier-am-8-8-2024/
https://www.frnrw.de/ehrenamt-initiativen/aktuelle-veranstaltungen-und-schulungen/13082024-online-austausch-passbeschaffung.html
https://www.multikulti-forum.de/de/veranstaltung/15-08-2024/training-zur-psychosozialen-unterstuetzung-gefluechteter-kinder-und
https://festdervielen.de/
https://www.frnrw.de/ehrenamt-initiativen/aktuelle-veranstaltungen-und-schulungen/21082024-online-austausch-zugang-zum-arbeitsmarkt.html
https://www.frnrw.de/ehrenamt-initiativen/aktuelle-veranstaltungen-und-schulungen/27082024-online-ag-umgang-mit-auslaenderbehoerden.html
https://vormundschaft.net/fachveranstaltung/impulsvortrag-adoleszente-entwicklung-im-kontext-von-fluchterfahrungen/
https://www.frnrw.de/ehrenamt-initiativen/aktuelle-veranstaltungen-und-schulungen/27082024-online-ag-umgang-mit-auslaenderbehoerden.html
https://www.frnrw.de/ehrenamt-initiativen/aktuelle-veranstaltungen-und-schulungen/04092024-vortraege-in-bochum-politische-lage-in-pakistan-und-gesundheitliche-versorgung-traumatisierter-fluechtlinge.html
https://www.frauenberatungsstellen-nrw.de/umgang-mit-gefluechteten-frauen-die-geschlechtsspezifische-sexualisierte-gewalt-erlebt-haben?show=single&termin=Do.%2005.09.24%2010:00%20bis%2017:00
https://s55aeb320162c139e.jimcontent.com/download/version/1708600202/module/16666042222/name/Save_the_date_FachtagRefugioM%C3%BCnster2024.pdf
https://www.fes.de/veranstaltungen/veranstaltungsdetail/273155
https://heimat-musik.de/event/6769/
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Online-Schulung: Migrationsrechtliche Probleme bei Gewalt und Trennung, 11.09.2024, 10.00 – 13.00 Uhr, 
Dachverband der autonomen Frauenberatungsstellen NRW e.V., Informationen und Anmeldung hier. 

Seminar: Das Pendel der Demokratie – Entdemokratisierung und Re-demokratisierung in Polen, Ungarn 
und der Slowakei seit 2010, 13.09. 16.00 Uhr bis 15.09.2024 16.00 Uhr, Friedrich-Ebert-Stiftung, Ort: CJD, 
Graurheindorfer Straße 149, 53117 Bonn, Informationen und Anmeldung bis zum 15.08.24 hier. 

Dialogtagung von Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Kirche und Diakonie, 16.09. 9.30 Uhr bis 
17.09.2024 16.00 Uhr, Evangelische Akademie Villigst, Ort: Katholische Akademie „Die Wolfsburg“, Mül-
heim/Ruhr, Informationen und Anmeldung bis zum 31.07.2024 hier. 

Fortbildung: Leichte Sprache, 20.09.2024, 10.00 – 17.00 Uhr, Dachverband der autonomen Frauenbera-
tungsstellen NRW e.V., Ort: Beginenhof Essen, Goethestr. 63-65, Informationen und Anmeldung hier. 

Ausstellung zum Kirchenasyl: Zuflucht geben – gemeinsam hoffen, 21.09. – 6.10.2024, Netzwerk Kirchen-
asyl Münster, Ort: Kirche Liebfrauen-Überwasser, Überwasserkirchplatz 4, 48143 Münster, Informationen 
hier. 

Podiumsgespräch: Kirchenasyl – Menschenrechtsschutz unter Druck, 24.09.2024, 18.00 Uhr, Netzwerk Kir-
chenasyl Münster, Ort: Kirche Liebfrauen-Überwasser, Überwasserkirchplatz 4, 48143 Münster, Informatio-
nen hier. 

Filmvorführung: „Die Anhörung“ in Anwesenheit der Regisseurin Lisa Gerig, 26.09.2024, 19.00 – 21.30 Uhr, 
Multikulturelles Forum e.V. / Dietrich-Keuning-Haus / Planerladen, Ort: Dietrich-Keuning-Haus Dortmund, 
Informationen hier. 

Online-Modul: Mit Recht gegen Rassismus am Arbeitsplatz, 26.09.2024, Uhrzeit: tba, Informations- und Do-
kumentationszentrum für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen, Informationen hier. 

Festival der Solidarität, 27.09. 16.00 Uhr bis 28.09.2024 20.00 Uhr, Stimmen der Solidarität – Mahnwache 
Köln e.V., Ort: Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Straße 429, 50825 Köln, Informationen hier. 

Vortrag und Diskussion: Solidarität über Grenzen hinweg – An der polnisch-belarussischen Grenze und im 
Kirchenasyl, 30.09.2024, 18.00 Uhr, Netzwerk Kirchenasyl Münster, Ort: Kirche Liebfrauen-Überwasser, 
Überwasserkirchplatz 4, 48143 Münster, Informationen hier. 

 

https://www.frauenberatungsstellen-nrw.de/migrationsrechtliche-probleme-bei-gewalt-und-trennung
https://www.fes.de/veranstaltungen/veranstaltungsdetail/273390
https://www.kircheundgesellschaft.de/veranstaltungen/dialogtagung-von-bundesamt-fuer-migration-und-fluechtlinge-kirche-und-diakonie-2024-09-16-093000-4387/
https://www.frauenberatungsstellen-nrw.de/leichte-sprache
https://www.kirchenasyl-ms.de/282/zuflucht-geben-gemeinsam-hoffen/
https://www.kirchenasyl-ms.de/282/zuflucht-geben-gemeinsam-hoffen/
https://www.multikulti-forum.de/de/veranstaltung/26-09-2024/film-die-anhoerung
https://www.ida-nrw.de/aktuelles/detail/fachbereich-re-struct-veroeffentlicht-dokumentation-zur-fachtagung-beyond-the-basics-1
https://nrw.rosalux.de/veranstaltung/es_detail/MTBKH/5-festival-der-solidaritaet
https://www.kirchenasyl-ms.de/282/zuflucht-geben-gemeinsam-hoffen/

